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Antrag 

der Staatsregierung 

auf Zustimmung zum Vertrag zwischen dem Frei-
staat Bayern und dem Landesverband der Israeli-
tischen Kultusgemeinden in Bayern sowie der 
Israelitischen Kultusgemeinde München und 
Oberbayern 

Die Staatsregierung hat mit Schreiben vom 10. No-
vember 2015 um Zustimmung des Landtags gemäß 
Art. 72 Abs. 2 der Verfassung des Freistaates Bayern 
zu nachstehendem Vertrag gebeten: 

 

Vertrag zwischen dem Freistaat Bayern und dem 
Landesverband der Israelitischen Kultusgemein-
den in Bayern sowie der Israelitischen Kultusge-
meinde München und Oberbayern

1) 

 

Präambel 

Eingedenk des geschichtlich bedingten besonde-
ren Verhältnisses zu seinen jüdischen Bürgern und 
geleitet von dem Wunsch, das freundliche Verhältnis 
zwischen dem Freistaat und der jüdischen Glaubens-
gemeinschaft zu fördern und zu festigen, hat der Frei-
staat Bayern, vertreten durch den Ministerpräsidenten 
Dr. Edmund Stoiber, mit dem Landesverband der 
Israelitischen Kultusgemeinden in Bayern, vertreten 
durch den Präsidenten Dr. Dr. Simon Snopkowski, am 
14. August 1997 einen Vertrag geschlossen. Die Isra-
elitische Kultusgemeinde München und Oberbayern 
tritt diesem Vertrag bei, der folgende Fassung erhält: 

 

Artikel 1 

Staatsleistung 

(1) 
1
Zur Erhaltung und Pflege des gemeinsamen 

deutsch-jüdischen Kulturerbes und zur Aufrechterhal-
tung jüdischen Gemeindelebens in den Israelitischen 
Kultusgemeinden Bayerns beteiligt sich der Freistaat 
Bayern an den laufenden Ausgaben für religiöse und 
kulturelle Zwecke sowie an den laufenden Aufwen-
dungen für allgemeine Sicherheitsmaßnahmen mit 
11 000 000 € ab dem Haushaltsjahr 2016. 

2
Der Be-

trag nach Satz 1 wird ab dem Jahr 2017 an die Ent-
wicklung der Beamtenbesoldung angepasst, und zwar 
um den Vomhundertsatz, um den sich jeweils das 
Grundgehalt der Besoldungsgruppe A 13 Stufe 10 der 

Anlage 3 des Bayerischen Besoldungsgesetzes ge-
genüber dem Stand zum 31. Dezember 2015 geän-
dert hat. 

3
Stichtag hierfür ist jeweils der 31. Dezember 

des Vorjahres. 

(2) 
1
Die Zahlung erfolgt entsprechend dem jeweili-

gen Anteil an den Landesverband, an die Israelitische 
Kultusgemeinde München und Oberbayern sowie an 
sonstige israelitische oder jüdische Kultusgemeinden, 
die nicht dem Landesverband angehören und Ansprü-
che erheben, welche durch die Staatsleistung nach 
Absatz 1 abgegolten werden. 

2
Der Anteil der sonstigen 

israelitischen oder jüdischen Kultusgemeinden berech-
net sich dabei nach der Mitgliederzahl nach dem Stand 
vom 31. Dezember des Vorvorjahres. 

3
Die Aufteilung 

der Gesamtsumme erfolgt zunächst hälftig auf den 
Landesverband und die Israelitische Kultusgemeinde 
München und Oberbayern. 

4
Der an die sonstigen israe-

litischen oder jüdischen Kultusgemeinden nach Satz 2 
zu zahlende Betrag wird, wenn diese ihren Sitz in 
Oberbayern haben, vom Anteil der Israelitischen Kul-
tusgemeinde München und Oberbayern abgezogen, in 
den übrigen Fällen vom Anteil des Landesverbands. 
5
Der Abzug nach Satz 4 unterbleibt, wenn der Landes-

verband oder die Israelitische Kultusgemeinde Mün-
chen und Oberbayern sich mit der anspruchsberechtig-
ten israelitischen oder jüdischen Kultusgemeinde ein-
vernehmlich auf eine andere Lösung verständigen. 

6
Die 

Verteilung der Mittel innerhalb des Landesverbands 
erfolgt durch diesen. 

(3) Zur Berechnung der Beträge nach Abs. 2 Satz 2 
übermitteln der Landesverband und die Israelitische 
Kultusgemeinde München und Oberbayern dem Staats-
ministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und 
Kunst bis spätestens zum 30. September des Vorjahres 
ihre entsprechenden Mitgliederzahlen. 

 

Artikel 2 

Religionsunterricht 

(1) 
1
Der jüdische Religionsunterricht ist an den 

Volksschulen, Realschulen, Gymnasien, Förderschu-
len, Berufsschulen, Berufsaufbauschulen, Wirtschafts-
schulen, Fachoberschulen, Berufsoberschulen, an 
sonstigen Schulen nach Maßgabe der Schulordnung, 
für jüdische Schüler ordentliches Lehrfach (Pflicht-
fach); Art. 137 Abs. 2 der Verfassung des Freistaates 
Bayern bleibt unberührt. 

2
Der Unterricht wird im Ein-

vernehmen mit den Schulaufsichtsbehörden und unter 
Beachtung der für den Religionsunterricht allgemein 
geltenden Rechts- und Verwaltungsvorschriften orga-
nisiert. 

3
Er kann in Räumen abgehalten werden, die 
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vom Landesverband oder den Kultusgemeinden zur 
Verfügung gestellt werden, sofern sie für Unterrichts-
zwecke geeignet sind. 

(2) Der Religionsunterricht wird unbeschadet der 
staatlichen Schulaufsicht in Übereinstimmung mit den 
Grundsätzen der Glaubensgemeinschaft erteilt. 

(3) An den nach Art. 6 Abs. 1 des Gesetzes über 
den Schutz der Sonn- und Feiertage – Feiertagsge-
setz – FTG – (BayRS 1131-3-I), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 12. Mai 2015 (GVBl S. 82), ge-
schützten israelitischen Feiertagen haben die be-
kenntniszugehörigen Schüler an den Schulen aller 
Gattungen unterrichtsfrei. 

(4) 
1
Die Verantwortung für den Religionsunterricht 

obliegt dem Landesverband der Israelitischen Kultus-
gemeinden in Bayern und der Israelitischen Kultus-
gemeinde München und Oberbayern, jeweils für ihren 
eigenen Zuständigkeitsbereich. 

2
Die Organisation und 

Durchführung des Religionsunterrichts vor Ort obliegt 
der jeweiligen Kultusgemeinde. 

(5) Der Religionsunterricht kann nur von Lehrkräf-
ten erteilt werden, die die wissenschaftliche und pä-
dagogische Eignung für diese Aufgabe haben und für 
die von der jeweils zuständigen Schulaufsichtsbehör-
de eine Unterrichtsgenehmigung erteilt wurde. 

(6) Der Personal- und Sachaufwand für den Reli-
gionsunterricht ist durch die Staatsleistung nach Art. 1 
abgegolten. 

 

Artikel 3 

Ausschluss sonstiger Leistungen 
1
Der Landesverband der Israelitischen Kultusge-

meinden und die Israelitische Kultusgemeinde Mün-
chen und Oberbayern werden über die nach Art. 1 
gewährten Leistungen hinaus keine weiteren finanziel-
len Forderungen an den Freistaat Bayern herantra-
gen. 

2
Unberührt bleiben Leistungen, die nach Maßga-

be der allgemein geltenden Gesetze oder auf Grund 
von Vereinbarungen mit dem Bund und den Ländern 
gewährt werden. 

3
Dazu gehören vor allem die staatli-

chen Leistungen zur dauernden Pflege verwaister 
israelitischer Friedhöfe in Bayern sowie die staatlichen 
Leistungen zur Unterbringung und Betreuung jüdi-
scher Emigranten aus der ehemaligen Sowjetunion. 
4
Unberührt bleiben die Zuschüsse zum Finanzie-

rungsbeitrag des Freistaates Bayern für jüdische Ge-
meindezentren in Bayern, die nach Maßgabe des 
Staatshaushalts erbracht werden; hierdurch wird we-
der eine staatliche Baulast an Gebäuden der Israeliti-
schen Kultusgemeinden noch ein Anspruch auf re-
gelmäßige staatliche Förderung von Baumaßnahmen 
begründet. 

Artikel 4 

Freundschaftsklausel 
1
Die Bayerische Staatsregierung, der Landesver-

band und die Israelitische Kultusgemeinde München 
und Oberbayern werden sich zur Regelung von Ange-
legenheiten, die die beiderseitigen Interessen berüh-
ren, miteinander ins Benehmen setzen. 

2
Sie werden 

etwaige Meinungsverschiedenheiten auf freundschaft-
liche Weise ausräumen. 

 

Artikel 5 

Änderungsbegehren 

Änderungsbegehren zu Art. 1 Abs. 1 können von 
den Vertragsparteien jeweils mindestens ein Jahr vor 
der begehrten Änderung, frühestens im Jahr 2019 für 
eine Änderung ab dem 1. Januar 2021, vorgebracht 
werden. 

 

Artikel 6 

Inkrafttreten 

Die Änderungen des Vertrags treten nach Zu-
stimmung des Bayerischen Landtags am 1. Januar 
2016 in Kraft. 

 

Protokollvermerk: 

Die bisherigen Protokollvermerke entfallen. 

Sofern im Verwaltungsstreitverfahren zwischen der 
Liberalen Jüdischen Gemeinde München Beth Shalom 
und dem Freistaat Bayern über eine Beteiligung der 
Klägerin auf staatliche Leistungen für die Jahre vor 
2009 ein gerichtlicher Vergleich geschlossen wird, 
übernimmt der Freistaat Bayern die sich aus dem Ver-
gleich ergebenden Verpflichtungen. 

 

 

München, den 10. November 2015 

 

 

Horst Seehofer, MdL 

Bayerischer Ministerpräsident 

 

 

Dr. Josef Schuster Dr. h.c. Charlotte Knobloch 

Präsident  Präsidentin 

Landesverband der  Israelitische Kultusgemeinde 
Israelitischen Kultus- München und Oberbayern 
gemeinden in Bayern 
                                                           
1)

 Vorbehaltlich der Entscheidung des Bayerischen Landtags 
 


